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Frida Kahlo, Früchte der Erde, 1938 

von der Richtigkeit der belastenden Aussage eines 
Zeugen nicht überzeugen kann, wird das angefoch­
tene Urteil nicht gerecht. 

Von den erwähnten Mängeln abgesehen, genü­
gen diese Fest tellungen auch nicht den Anforderun­
gen an die Gründe eines freisprechenden Urteiles 
(§ 267 Abs. 5 StPO). Wie der Generalbundesanwalt 
zutreffend ausgeführt hat, muß der Tatrichter bei 
einem Freispruch aus tatsächlichen Gründen grund­
sätzlich zunächst in einer geschlossenen Darstellung 
diejenigen Tatsachen feststellen, die er in Bezug auf 
den gegen den Angeklagten erhobenen SchuJdvor­
wurf für erwiesen erachtet, bevor er in der Beweis­
würdigung darlegt, aus welchen Gründen die für 

Beatrix Geisel 
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einen Schuldspruch erforderlichen - zusätzlichen -
Feststellungen nichr getroffen werden können (vgl. 
BGHR, StPO§ 267 Abs. 5 Freispruch 2, 5 m.w.N.). 

Die neu zur Entscheidung berufene Strafkammer 
wird gegebenenfalls zu bedenken haben, daß Anlaß 
bestehen kann, zwischen der allgemeinen und der 
speziellen Glaubwürdigkeit eines Zeugen zu unter­
scheiden. Während die letztere die Frage der Glaub­
würdigkeit im Hinblick auf die Aussage zum jeweili­
gen Verfahrensgegenstand betrifft, betrifft die allge­
meine Glaubwürdigkeit die Frage, ob man dem Zeu­
gen hinsichtlich sonstiger Angelegenheiten außer­
halb des Verfahrensgrund ätzlich Glauben schenken 
kann. Die Klärung der allgemeinen Glaubwürdigkeit 
läßt nach den Erkenntnissen der forensischen Psych­
iatrie noch nicht ohne weiteres generelle Schlüsse auf 
die spezielle Glaubwürdigkeit zu (vgl. hierzu einge­
hend Leferenz, Die Beurteilung der Glaubwürdig­
keit, in Göppinger/Winter (Hrsg.), Handbuch der 
forensischen Psychiatrie, Bd. II S. 1314 ff., 1317, 
1325 f., 1341 f.; Undeutsch, Forensische Psychiatrie, 
in Elster/Lingemann/Sievercs (Hrsg.), Handwörter­
buch der Kriminologie, 2. Aufl., Bd. 1, S. 205 ff., 212 
f.; vgl. auch Herdegen in KK, 3. Aufl., § 244 Rdn. 
31; Maiwald in Kommentar zur Strafprozeßordnung 
(AK-StPO), § 261 Rdn. 24). 

Micgeceilc von RA.in Ursula Scheubel, München 

,,Die eigenste Einrichtung deutscher Frauen" 
Die Rechtsschutzvereine bzw. 
Rechtsschutzstellen der ersten deutschen Frauenbewegung 

Wie können Frauen eine Rechtswirklichkeit, die 
sie diskriminiert, verändern? Eine historische Ant­
wort auf diese klassische Frage geben die Frauen­
rechtsschuczvereine bzw. -Stellen der ersten deut­
schen Frauenbewegung. Obwohl sie die „eigenste 
Einrichtung der deutschen Frauen" 1 darstellen -
außer in Wien gab es keine in ihrer Wirksamkeit 
vergleichbare ausländische Einrichtung - und ob­
wohl sie auch in der zeitgenössischen Öffentlichkeit 
als „bahnbrechende Schöpfung" galten, ist ihre Praxis 
bis heute nicht erforsche. Sie gehören in dasselbe 
„vernachlässigte Stück Rechtsgeschichte" 2 wie die 
Frauen-Rechtskämpfe, die im letzten Jahrzehnt des 

Margarece Bennewiz: Frauenrechcsschuczscellen und öffent­
liche Rechcsauskunfcsscellen, in: Bericht über die erste 
Hauptversammlung des Verbandes gemeinnütziger und un­
parteiischer Rechcsauskunfcssrellen, Köln 1907 

2 Ure Gerhard: Gleichheit ohne Angleichung, München 1990, 
S. 10 

vergangenen Jahrhunderts gegen die Kodifikation 
des Bürgerlichen Gesetzbuches, vor allem gegen seine 
Frauen diskriminierenden familienrechclichen Rege­
lungen, geführt worden sind. Ihre Gründung ist ge­
wissermaßen die andere Seite dieses feministischen 
Kampfes. 

Das gilt sowohl in personeller wie sachlicher Hin­
sicht. Marie Stritt, Mit-Initiatorin des 1894 gegrün­
deten, von Anfang an als Modell geplanten Rechrs­
schurzvereins Dresden, war gleichzeitig eine der 
Hauptorganisatorinnen und -Rednerinnen des sog. 
„Frauenlandsturms". Aber auch der von ihr bis 1905 
geführte Rechtsschurzverein selbst übernahm hin­
sich dich der Mobilisierung die bisher kaum gewürdig­
te Rolle eines Motors (dessen chwungkrafc übrigens 
bis in die Weimarer Republik weiterwirken sollte). 
Seine Mitglieder stellten nicht nur jenen an den BDF­
Vorstand gerichteten Dringlichkeitsantrag, auf den 
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der „Frauenlandsturm" zurückgehe, sondern sie for­
mulierten auch den ersten Enrwurf fur die BDF-Peci­
cion3 zur Kritik des Familienrechts an den Reichstag, 
in dem sie in programmatischer Absiehe „jurisci­
sche(n) Standpunkt und juristische Form außerachc" 
ließen. Die Verfasserinnen waren nämlich der An­
siehe, ,,daß in dieser für die fortschrittliche Enrwick­
lung der weiblichen Menschheitshälfte allerwichtig­
sten Frage ( ... ) endlich auch einmal die Frauen als 
Frauen zu Worte kommen und gehöre werden müs-

" 4 sen . 
Das ist keineswegs das einzige Indiz für die Vor­

reiterrolle des Rechtsschuczvereins beim Rechtskampf 
gegen das BGB. Bei der zweiten BDF-Generalver­
sammlung 1896 in Kassel wurden die zu dieser Zeit 
führenden Frauen des Dresdner Vereins, zu denen zu 
diesem Zeitpunkt auch Anita Augspurg, die erste 
deutsche Juristin, gehöre, in die neu konscicuierce 
neunköpfige Rechtskommission des BDF, Marie 
Stritt darüberhinaus in den Vorstand des BDF ge­
wählt. Es ist davon auszugehen, daß der Dresdner 
Verein auch bei der Konstitution dieser Kommission 
eine führende Rolle gespielt hat.Jedenfalls beauftragte 
sie Marie Scriccs enge Vertraute, Olga von Beschwicz, 
zu diesem Zeitpunkt Schriftführerin der Rechtskom­
mission, kurz vor der endgültigen Verabschiedung des 
BGB noch einmal gegen die Kodifikation des frauen­
feindlichen Familienrechtes zu mobilisieren. Ergebnis 
ihrer Arbeit ist jene 1899 erschienene Begleitschrift 
zur Familienrechcs-Pecicion des BDF an den Reichs­
tag,5 in der ein Stück bisher kaum gewürdigter Patri­
archatsanalyse und -kricik geleistet wird. Die Verfas­
serin fuhrt die Geschlechcsvormundschafc, die ihr als 
Hauptursache des unterdrückerischen Familienrechts 
gilc , auf die „Unfähigkeit der Frauen" zurück, ,,sich 
selbst in der Fehde vor Gericht zu vertreten". 

Auch den Rechtsschutzstellen blieb die forensi­
sche Vertretung ihrer Klientinnen zumindest in den 
Anfangsjahren und vor den Landgerichten, wo An­
waltszwang herrschte, versagt. Frauen, die zu dieser 
Zeit nur im Ausland Jura studieren könnten, waren 
von der Rechtspflege völlig ausgeschlossen. Es war der 
Frauenrechcsschutz, der die erste Bresche in dieses 
männlich-hermetische System schlug. Die ersten 
Frauen, die in Deutschland „Prozesse führten" bzw. 
selbst vor den Schranken eines Gerichts plädierten, 
waren Marie Raschke, die - gerade in Bern zum Dr. 

3 Sie war auf der vorangegangenen BDF-Generalversammlung 
in München beschlossen worden. 

4 Schreiben des Dresdner Rechtsschutzvereins vom 20. 6. 1895 
(s. Helene-Lange-Archiv/BDF) 

5 Schriften des BDF (Heft 3): Begleitschrift zu der Petition des 
BDF an den Reichstag betr. das Famililenrechtdes neuen bgl. 
Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Im Auftrage des Vor­
standes des BDF verfaßt von Freiin Olga von Beschwitz, 
Dresden, Schriftführerin der Rechtskommission des Bundes, 
Frankenberg (Sachsen), 1899 
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jur. promoviert - den Mitgliedsvereinen der von ihr 
1900 initiierten Berliner Cenrrale der Rechtsschutz­
scellen anbot, jene Fälle zu übernehmen, die vor den 
Gerichten auszutragen waren, und Sophia Goudscik­
ker, Leiterin der 1898 gegründeten Rechcsschutzscelle 
in München, die bereits 1902 - mit Erfolg- erstmals 
selbst die Interessen zweier Klientinnen vertrat. 6 Aber 
erst 1909 wurde den ersten beiden Rechcsberaterin­
nen, Sophia Goudscikker und Dr. Anna Schulcz, die 
ein Jahr später die Leitung der Frankfurter Rechts­
schutzstelle übernehmen sollte, der Status von zu­
nächst nur in J ugendscrafsachen offiziell zugelassenen 
Verteidigerinnen zugebilligr. 7 Von diesen Ausnahmen 
abgesehen, waren die Rechtsberaterinnen auf ihre ei­
gene mehr oder minder autodidaktisch angeeignete 
bzw. bei Rechtskursen erworbene Kompetenz sowie 
die Hilfe ihnen wohlgesinnrer Anwälte angewiesen. 
Allerdings war ihre Tätigkeit in den meisten Fällen die 
von Friedensrichterinnen, die sich bemühten, Prozes­
se zu vermeiden und Streitigkeiten lieber gütlich bei­
zulegen, 8 was angesichts der für Frauen so ungünsti­
gen Rechtslage erfahrungsgemäß tatsächlich meistens 
aussichtsreicher war. Ihre Erfolgsquote jedenfalls war 
beachtlich. 1905 beispielsweise konnten sie von ins­
gesamt 1511 Fällen, in denen es zu einer „schriftlichen 
oder mündlichen Verhandlung mit der Gegenpartei" 
gekommen war, immerhin 1004, also erwa zwei Drit­
tel, mit Erfolg abschließen. Eine Quote, die sich sogar 
noch erhöhen sollte: 1908 wurden mit 3178 von 4543 
Fällen knapp 70 % erfolgreich beendet. 9 

Vor allem in den ersten zehn Jahren erlebten die 
Frauen-Rechcsschuczscellen einen fase beispiellosen 
Gründungsboom. Bei der Wiesbadener Tagung des 
Bundes deutscher Frauenvereine (BDF) hatte sich 
aus dem kleinen Samenkorn, das acht Jahre zuvor in 
Dresden gepflanzt worden war, ein „scacclicher, viel­
und weicverzweigcer Baum" 10 enrwickelt. Welchem 
enormen Bedürfnis die Nachfolge-Einrichtungen 
des Dresdner Modells entsprachen, beweise die von 
Jahr zu Jahr wachsende Zahl ihrerJ<liencinnen. Al­
lein im letzten Jahr vor Beginn des Ersten Weltkrie­
ges wurden sie von nicht weniger als rund 80 000 
Klienrinnen und Klienten 11 aufgesucht. 

6 Im ersten Fall ging es um die Adoption eines katholischen 
Kindes durch protestantische Eltern. Im zweiten setzte sie 
sich dafür ein, daß eine Kellnerin Lohn starr (nur) Trinkgeld 
bekam. Vgl. eue Bahnen 1902, Nr. 15, S. 188 

7 Vgl. Cenrralblarrdes BDF, 1909, Nr. 21,S. 167und Nr. 24, 
S. 190 

8 Vgl. z.B. Erster Generalbericht der Centrale deutscher 
Rechtsschurzstellen für Frauen, in: ,,Die Frauenbewegung", 
1899, S. 69 ff. sowie Rechtsschutzverein Dresden, 8. Jahres­
bericht für 1901 

9 Vgl. Die Tätigkeit der deutschen Frauenrechtsschurzstellen 
im Jahre 1905, in: Reichsarbeitsblarr IV. Jg., 1906, Nr. 10, 
S. 950 ff. sowie V1. Jg., 1908, Nr. 10, S. 948 ff. 

10 Rechtsschutzverein Dresden, 10. Jb für 1903 
1 1 Nach dem Jahresbericht des Verbandes, der auf den Angaben 
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Am häufigscen, nämlich ecwa bei einem Vierrel 
aller Fälle, hatten es die Rechcsschuczscellen, den 
frauenfeindlichen, z.T. bis 1977 gehenden Besrim­
mungen des Familienrechces enrsprechend, mir Ehe­
screirigkeicen und Alimenracionsforderungen zu tun. 
Den zweiten Schwerpunkr der von ihnen bearbeice­
cen Fälle srellcen aufgrund ihrer Klienrel, die zum 
überwiegenden Teil aus der Arbeiterbevölkerung 
scammce, arbeics- und sozial rechtliche Probleme dar. 
Besonders häufige und zahlreiche Besucherinnen wa­
ren die dem Ausnahmerecht der Gesindeordnungen 
unrerliegenden Dienstmädchen. Ihre skandalösen 
Arbefcsbedingungen und die häufigen (sexuellen) 
Übergriffe männlicher „Herrschaften" brachten den 
Beracerinnen eine Menge Arbeic, zumal die Frauen­
rechcsschuczscellen bis 1906/07 die einzigen Inscicu­
cionen waren, die sich um diese Probleme kümmer­
cen. (Den Gewerkschaften und ihren gleichzeicigem­
scehenden Arbeicersekrecariacen, 12 die ebenfalls meisc 
koscenlose Rechcshilfe anbocen, gahen die häuslichen 
Dienscbocen lange als „organisacionsunfähig" .) 
Dienscmädchen scellten auch einen hohen Anreil der 
unehelichen Müner, die ohne die Hilfe der Rechcs­
schuczscellen kaum eine Chance gehabe hätten, in 
den Genuß der ihnen und ihren Kindern zustehen­
den Alimente zu kommen. Denn die rechtlich sank­
tionierte Doppelmoral stand aufseiten der Männer. 
,,Es isc eine bekannte Tatsache", kritisierte beispiels­
weise Dr. Anna Schultz, ,,daß die unehelichen Väter, 
sobald sie von dem Mädchen erfahren, daß ihr Ver­
kehr nicht ohne Folgen blieb, sich nichc nur zurück­
ziehen, sondern versuchen, durch gefällige Freunde, 
die exceptio plurium herzustellen, um sich von jeder 
Zal1lungspflichc zu befreien". 13 

Wenn auch in geringerem Maße, so spiegele sich 
in der Praxis des Frauenrechtsschurzes doch auch die 
Tatsache, daß der typische Arbeicer im wilhelmini­
schen Oeucschland sowohl für Arbeiterbewegung wie 
scaarliche Sozialpolicik der Fabrikarbeiter war. 14 Das 
hatte zur Folge, daß Branchen, in denen haupcsäch­
lich Frauen arbeiteten, wie z. B. in der „Heimindu-

der ihm zu dieser Zeit angeschlossenen 98 einzelnen Rechts­
schutzstellen basiere, wurden insgesamt 76 385 weibliche und 
1772 männliche Besucher beraten. Vgl. Die Rechtsberatung 
der minderbemiccelten Volkskreise im Jahre 1913, in: 
Reichsarbeitsblacc 1914, Nr. 7, S. 8 

12 Das erste wurde infolge der Unübersicht!ichkeir der Bis­
marck'schen Sozialgeseczgebung ebenfalls 1894 in Nürnberg 
gegründet. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg hacce es ebenfalls 
ca. 130 Gewerkschafi:skarcelle dazu motiviere, Nachfolge­
Einrichcungen zu gründen. 

13 Die sog. Einrede des Mehrverkehrs befreite zahlungsunwilli­
ge Väter von ihren Verpflichtungen. Vgl.: Frauenforderun­
gen an die Gesetzgebung. Von Dr. jur Anna Schulcz, in: Adele 
Schreiber: M uccerschafc. Ein Sammelwerk für die Probleme 
des Weibes als Muccer, München 1912, S. 672 ff., hier 678 

14 Vgl. Tennstedt, Florian: Vom Prolecen zum Industriearbei­
ter. Arbeiterbewegung und Sozialpolitik in Deutschland 
1800 bis 1914, Schriftenreihe der Occo-Brenner-Stifi:ung Bd. 
32, 1983 

STREIT 3 / 94 

srrie" sozialrechtlich wesentlich schlechcer abgesi­
chen waren. Bereits Lily Braun hat die „ganze Halb­
heit" eines Versicherungswesens beschrieben, 15 das 
Frauen in vielen Fällen von seinen Leistungen aus­
klammerte. So waren beispielsweise Heimarbeiterin­
nen und Dienscmädchen, aber auch die Ehefrauen 
von Versicherten nichc in die gesetzliche (Zwangs-) 
Krankenversicherung einbezogen. Eine Witwen­
und Waisenversicherung gab es bis zum Inkrafttreten 
der Reichsversicherungsordnung (RVO) 1911 über­
haupt nicht, und auch die soziale Absicherung von 
Schwangerschaft und Wochenben war äußersc unge­
nügend. Insofern waren die Rechrsschurzsrellen auch 
mir einer Fülle von Fragen beschäftigt, die aus den 
Mängeln der Kranken, Alters-, Unfall- und Invali­
denversicherung resul rierren. Auch die T arsache, daß 
Arbeicerinnen weniger verdienten als ihre männli­
chen Kollegen, führte ihnen Klientinnen zu: Frauen, 
denen die Räumung ihrer Wohnung drohte, weil sie 
ihre Miere nicht bezahlen konnten. Aber auch damit 
ist die breite Skala ihrer Beracungs- und Hilfstätigkeit 
keineswegs erschöpft. ,,Es gibt wohl keine Fragen des 
gesamten bürgerlichen Rechts ... , die uns nicht vor­
gelegt werden", 16 konscarierre die Rechrsschurzsrelle 
Frankfurt. 

Die rechtlichen und politischen Forderungen, die 
sich aus der Praxis des Frauenrechcsschuczes ergaben, 
wurden von der 1895 gegründeten Rechtskommissi­
on des BDF, die sich etwa ab der Jahrhundertwende 
ausschließlich aus den Leicerinnen einzelner, beson­
ders aktiver und/oder innovativer Rechtsschutzstel­
len zusammensetzt, zu einer Vielzahl von Reformvor­
schlägen und Gesetzesinitiativen verarbeitet. Bis zu 
ihrer Auflösung 1910 wird dieses Gremium das ge­
samte Recht vom Frauenstandpunkt aus durchfor­
sten und u.a. - als Teil seiner Vorschläge zur Srraf­
rechcsreform - erstmals die ersatzlose Streichung des 
§ 218 „im amen des Selbsrbesrimmungsrechces, im 
Nan1en der freien Persönlichkeit der Frau" 1

" fordern. 
(Die wichtigsten Petitionen becreflen das Familien­
und Strafrecht, die Strafprozeß-Ordnung, die Aus­
dehnung der Pflichtversicherung auf die Ehefrauen 
in der Reichsversicherungsordnung, das Gesinde­
recht und das Handelsgeserzbuch). 18 

15 Lily Braun: Die Frauenfrage. Ihre geschichrliche Entwick­
lung und ihte wirrschafrliche Seite, Berlin 1902 

16 Bericht des Vereins Rechtsschuczsrelle für Frauen Frankfurt 
am Main e.V. für die Zeit vom Oktober 1897 bis Januar 1912 

17 Camilla Jellinek: Die Srrafrechtsreform und die§§ 218 und 
219 StGB. Vortrag, gehalten am 9. Okt. 1908 in Breslau, 
abgedruckt in: M.-L. Janssen-Jurreir: Frauen und Sexualmo­
ral, Frankfurt 1986, S. 165 ff. 

l 8 In der Rechtskommission sowie unter dem Dach des Rechts­
schutzverbandes, unter dem sich die Rechtsschuczvereine 
1904 zusammenschließen, werden auch die theoretischen 
Grundlagen für die späteren Geseczesiniriariven der aus der 
Frauenbewegung kommenden Parlamentarierinnen der 
Weimarer Republik erarbeirec. 
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Krieg und achkriegszeic brachten dann aber, wie 
die langjährige erste Vor irzende des Verbandes zum 
25jährigen Bestehen rückblickend fescscellc, den „jä­
hen Sturz von unserer stolzen Höhe". Als sie in den 
Anfangsjahren der Weimarer Republik „wieder den 
Mur hatte, ,zum Sammeln zu blasen' ", da waren es 
nur noch wenige, die diesem Appell Folge leiscecen.19 

Zum Zeitpunkt des 25jährigen Bestehens, 1929, exi­
stierten noch ganze 14 Rechcsschurzscellen, deren 
Zahl sich zudem ständig weiter verringern sollte. 
Schließlich war der Verband mir nur noch 6 Rechcs­
schurzvereinen 20 so geschrumpft, daß die Nationalso­
zialisten ihn zu verbieten vergaßen. Er ist die einzige 
Organisation der deutschen Frauenbewegung, die 
nicht von ihnen aufgelöst bzw. zur Selbstauflösung 
gezwungen wurde, sondern ohne jeden An roß von 
außen sein eigenes Ende beschlossen hat. Allerdings 
waren einzelne prominente Rechtsschutzfrauen wie z. 
B. CamillaJellinek, die Rechtsexpertin des BDF in der 
Weimarer Republik, durchaus von NS-Maßnahmen 
betroffen. achdem sie noch 1930 zu ihrem 70. 
Geburtstag mir der Ehrendoktorwürde der Universi­
tät Heidelberg ausge-.leichnec worden war, wurde sie 
gezwungen, die Leicung der Rechcsschurzscelle Hei­
delberg niederzulegen. Guscav Radbruchs Wunsch, 
den er anläßlich ihrer Auszeichnung ausgesprochen 
harre, neben das „überkommene von Männern w1d 
für Männer gemachte Reche möge die Rechtsauffas­
sung der Frau treten, um das Männerrecht mehr und 
mehr zu durchdringen und erst zu einem wahren 
Menschenrecht zu machen" ,21 hatte sich nicht erfüllt. 

Dennoch sind die in der Frauenrechtsschurz-Be­
wegung entwickelten polici chen Strategien keines­
falls obsolet. Sie lassen sich in zwei Thesen zusam­
menfassen: 
1. Die Rechcsschuczbewegung ist als Versuch, ande­
res Reche einzuleben, zu begreifen, und das in dop­
pelter Hinsicht. 
2. Ihre bei den „Wurzeln des Übels" 22 ansetzende 
Veränderungsabsicht erforderte als Grundlage die 
Herstellung von Solidarität auf der Basis des Ge­
schlechts (gender). 
Zu 1) 

Von Interesse sind die Rechcsschuczvereine noch 
heure aufgrund ihrer Strategie, auf dem Weg der 
Selbsthilfe zum einen das Rechcsbewußcsein ihrer 

19 Rundschreiben der Vorsitzenden zum 25jährigen Besrehen 
20 Am längsten bestanden die Rechrsschurzvereine bzw. -stellen 

in München, Hamburg-Harburg, Kassel, Göttingen, Düren 
und Bad Godesberg 

21 Gusrav Radbruch: Rede zum 70. Geburtstag von Camilla 
Jellinek, nachgedruckt in: Camilla Jellinek zum 100. Ge­
burrsrag. Sonderdruck aus „Ruperro-Carola". Mitteilungen 
der Vereinigung der Freunde der Srudenrenschaft der Uni­
versitär Heidelberg, XI 1. Jg., Bd. 28, Dez. 1960 

22 Vgl.: Ure Gerhard: ,,Bis an die Wurzeln des Übels". Rechrs­
geschichre und Rechrskämpfe der Radikalen, in: Feministi­
sche Studien 3. Jg. 1984, Nr. 1, S. 77 ff. 
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FritUt Kahlo, Selbstbildni; mit ftzcuintli-Hund, ca. 1938 

Klientinnen zu verändern, und ihnen überdies zum 
zweiten einen anderen Umgang mit den Rechtsnor­
men nahezulegen, um so letzten Endes auch diese 
selbst zu verändern. Was heiße das im Einzelnen? 

Zweck des Modell-Rechcsschuczvereins Dresden 
war nicht nur die Rechcsberacung selbst, sondern 
diese war nur eines von zwei Mitteln zur „Förderung 
und Hebung des weiblichen Geschlechts in geistiger, 
si tel ich er und wi rrschafclicher Beziehung". Das ande­
re war eine allgemeine Propaganda - meist in Form 
öffenclicher Vorträge - für eine „würdigere Stellung 
der Frau in Staat und Gesellschaft". ßeide sollren vor 
allem „dazu beitragen,( ... ) das Rechcsbewußcsein zu 
wecken und zu scärken". 23 Auch in den Sprechstun­
den selbst wurde deshalb nicht nur auf die wenigen 
rechclichen Handhaben hingewiesen, die die Gesetze 
zum Schurz der Frauen anboten, sondern es wurde 
gerade umgekehrt vor allem „Gelegenheit genom­
men, auf die ungünstige Stellung der Frauen vor dem 
Gesetze, dem bestehenden, wie dem künftigen hin­
zuweisen". 2

4 Anhand ihrer icuacion als abhängige 

23 Vgl. Schriften des BDF (Heft IV): Die Stellung der Frau und 
Mutter im Familienrecht der außerdeutschen Sraaren und 
nach den Besrimmungen des Neuen BGB für das Deursche 
Reich. Zusammengesrellr im Auftrag der Rechrs-Commissi­
on des Bundes von Cäcilie Dose und Alma Ktiesche, F ran­
kenberg 1900 

24 4. Jahresbericht des Rechrsschurzvereins Dresden für 1897, 
S. 8 
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Ehefrauen oder verlassene uneheliche Mütter wurde 
den Klientinnen verdeutlicht, ihr persönliches Un­
glück sei nichts anderes als die Folge der bestehenden 
Gesetze, also seien neue, bessere nörig. 25 Die Rechrs­
schurzmirarbeirerinnen ihrerseits nützten die Rechrs­
berarung zu „gründliche(n) Einblicke(n) in das mo­
derne Frauenleben aller Stände", denn dieses An­
schauungsmaterial werteren sie als „die einzig siche­
ren und verläßlichen Wegweiser für alle Reformbe­
strebungen". Mir den Erfahrungen aus der Rechts­
schutzpraxis sollte auch dem Gesetzgeber gegenüber 
bewiesen werden, ,,daß die gegenwärtige gesetzliche 
Stellung der Ehefrau nach keiner Richtung mehr 
zeitgemäß ist und daß entsprechende Reformen auf 
diesem Gebier notwendig und unvermeidlich 
sind". 26 

achdem die Frauenrechtlerinnen aber erfahren 
mußten, daß ihre Familienrechts-Petition zum einen 
an männlicher Machrhaberei, zum anderen aber auch 
an mangelnder Unterstützung aus den eigenen Rei­
hen gescheitert war, suchten sie einen neuen Ansatz­
punkt unterhalb der Rechtsebene. Bei der BDF-Ge­
neralversammlung 1900 in Dresden begründete 
Olga von Beschwirz den Antrag des Rechrsschurzver­
eins Dresden, eine „umfassende Agitation für eine 
möglichst allgemeine Einführung von Eheverträgen" 
zu beginnen. Da das BGB u.a. das Verfügungs- und 

urznießungsrechr der Ehemänner am Vermögen 
ihrer Frauen und damit deren völlige wirrschafrliche 
Abhängigkeit nicht beseitigt hatte, sollten die gesetz­
lichen Bestimmungen durch individuelle Eheverträ­
ge unterlaufen werden. Wenn das Gesetz nicht 
schürzte, dann mußte frau sich „vor dem Geserz"27 

schürzen. Wenn die Rechtsnormen nicht geändert 
werden konnten, dann sollte der Umgang mir ihnen 
so verändert werden, daß sich gewissermaßen ein 
neues Gewohnheitsrecht einbürgerte, dem sich dann 
auch der Gesetzgeber nicht mehr entziehen könnte. 
Die Frauen setzten also auf den (auch von Max 
Weber analysierten) Zusammenhang zwischen Sitte 
und Recht, wonach der Übergang von der Sirre zur 
Konvention und zum Recht „absolut flüssig" ist. 
„überall ist das tatsächlich Hergebrachte der Vater 
des Geltenden gewesen". 28 Eine Strategie, die auf 
allmähliche Überzeugung und verändertes Verhal­
ten, nicht auf revolutionär erzeugte neue Rechtsnor­
men und die gewaltsame Abkürzung der Geschichte 
setzte wie die andere soziale Bewegung der Arbeiter. 

25 Ebd, S. 6 
26 Marie Scricr: Rechtsschutz für Frauen, in: Lange/Bäumer: 

Handbuch der Frauenbewegung, 2. Bd., Berlin 1901, S. 127 
und 129 

27 Marie Scricr: Das bürgerliche Gesetzbuch und die Frauenfra­
ge. Vorcrag, gehalten auf der BDF-Generalversammlung in 
Hamburg im Oktober 1898, S. 11 

28 Vgl. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 14. bis 18. 
Tausend, Tübingen 1980, S. 14 f. ( Kap. 1, § 4: Brauch, Sine) 

TREJT 3 / 94 

Zu 2) 
Damit diese Strategie allerdings erfolgreich sein 

konnte, bedurfte es der Einsicht in die gemeinsame 
Interessenlage aufgrund der Zugehörigkeit zum glei­
chen Geschlecht, einer „gender-based solidariry". 
Auch diesem Zweck sollte die Rechrsberarung die­
nen. Marie Stritt versprach sich von ihr auch ein 
„wichtiges erzieherisches Moment" und zwar ebenso 
für die Helferinnen wie für die Hilfesuchenden. Das 
,,volle, rückhaltlose Vertrauen", das ja die Vorausset­
zung für die von Frau zu Frau über die intimsten 
persönlichen Verhältnisse geführten Gespräche dar­
stellte, könnte - so hoffte sie - zur „Grundlage eines 
bisher unter Frauen noch seltenen, weil nie geweck­
ten und gepflegten, Klassenschranken überwinden­
den Solidaritätsbewußrseins" 29 werden. Diese Über­
legung folgre zum einen der Einsicht, daß die „un­
zähligen Gleichgültigen, Unwissenden, Mißverste­
henden viel gefährlichere Fortschrittsfeinde und 
ohne es zu wissen oder zu wollen, Feinde ihres eige­
nen Wohles" waren und sind als die „verhältnismäßig 
immer viel kleinere Zahl bewußter Gegner'',3° zum 
anderen war der Versuch, weibliche Solidarität 
großen Stils zu konsriruieren, aber auch Ergebnis der 
Überzeugung, es sei Pflicht der gebildeten, bürgerli­
chen Frauen, ihren ärmeren Schwestern beizustehen. 
Aus diesen Gründen legten siez. B. Darlehen-Fonds 
an, richteten zusätzliche Auskunftsstellen über 
Wohlfahrrseinrichrungen ein, veröffentlichten wis­
senschaftliche Untersuchungen über die Lage der 
Arbeiterinnen in bestimmten Branchen. Die Rechrs­
schurzvereine Dresden und Frankfurt werteten ihr 
Engagement für die 1896 am Dresdner Konfektions­
streik beteiligten äherinnen bzw. für die ein Jahr 
später ebenfalls streikenden Isenburger Wäscherin­
nen gar als „Beweis" dafür, ,,daß Angehörige verschie­
dener Gesellschafrsschich ren sich unbeschadet ihres 
politischen Glaubensbekenntnisses in gewissen 
Grenzen zu sozialem Wirken zusammenfinden kön­
nen". 31 Es handelte sich um den politischen Versuch, 
dem Geschlecht zur Anerkennung als soziale Srruk­
turkaragorie zu verhelfen. 

Der Versuch, Solidarität auf der Basis der Ge­
schlechrszugehörigkeir herzustellen, führte logischer­
weise auch zu der Rechrsforderung, den Frauen den 
Zutritt zur Rechtspflege zu öffnen. Daß es heure 
Schöffinnen, Rechts- und Sraarsanwälrinnen sowie 
Richterinnen gibt, ist der unermüdlichen Agitation 
der Rechrsschurzfrauen zu verdanken. Zwei von ih­
nen, Anna Schulrz in Hamburg und Sophia 

29 Marie Scrin, Rechtsschutz a.a.O., . 127 
30 Was die Frauenbewegung für die Frauen will. Von der BDF­

Generalversammlung 1898 in Hamburg beschlossenes Flug­
blacr 

31 Henrierre Fürth in der „Neuen Zeit" 1897, Jg. 15, Bd. 2, S. 
432 ff 
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Goudstikker in München, waren die ersten Frauen, 
die vor deutschen Gerichten plädierten. 

Daß diesem zu Unrecht vergessenen feministi­
schen Versuch, die Rechtsnormen im Interesse von 
Frauen zu ändern, nicht mehr Erfolg beschieden war, 
hat neben zeitgeschichtlichen Ursachen wie dem Er­
sten und Zweiten Weltkrieg auch mit der unter­
schiedlichen Bewerrung des Rechts innerhalb der 
Frauenbewegung selbst zu tun. Nachdem nämlich 
1910 der BDF-Vorsitz von Marie Stritt an die „ge­
mäßigte" Gercrud Bäumer übergegangen i c, verlie­
ren Rechcskampf und Rechtsschutz viel von ihrer 
bisherigen Bedeutung. Denn, so konstatiert die neue 
Vorsitzende: ,,Irgendein neues Reche (hat) für die 
Frauen nur dann überhaupt irgendwelchen Wert, 
wenn es denen, die es besitzen, zu voller Auswirkung 
ihrer weiblichen Eigenart innerhalb der Gesamtkul­
tur verhilft". In diesem atz manifestiert sich eine 
(vor allem Differenztheoretikerinnen eigene) auch 
heute noch nicht überwundene fatale U nterschäc­
zung rechtsstaatlicher Garantien. Welchen Stellen­
wert die ,,Alphabecisierung der Frauen in rechclicher 
Hinsicht" tatsächlich immer noch hat, hat gerade erst 
die jüngste Wiener Menschenrechtskonferenz 
(1993) 32 eindrucksvoll betätige. 

Hinweis 

Münchner Frauenrechtsschule 
Seit Anfang Dezember 1993 gibt es in der Se­

danstr. 37 in 81667 München die Münchner Frau­
enrechtsschule unter Leitung von Frau Dr. jur. Lilli 
Kurowski. 

Ziel der Münchner Frauenrechtsschule ist es, 
Frauen in wirtschafclicher und sozialer ot durch 
Rechtsinformationen zu befähigen, ihre Rechte bes­
ser als bisher wahrnehmen zu können. Zugleich soll 
durch eine Popularisierung von Frauenrecht und 
eine breite Rechtsaufklärung die Gleichberechtigung 
und Gleichbehandlung von Frauen gefördert und 
vorangetrieben werden. Die Münchner Frauen­
rechtsschule will einen Beitrag leisten, daß das 
Rechtsbewußcsein von Frauen gestärkt wird und ein 
Rechtsklima entsteht, in dem Frauen ihr Recht als 
selbstverständliches Gut in Anspruch nehmen. 

Um diese Ziele umzusetzen, werden in den ein­
zelnen Scadcceilen in Zusammenarbeit mit pädagogi­
schen Einrichtungen zu allen für Frauen wichtigen 
Rechtsgebieten „Rechtsschulen" angeboten. Ferner 
wird die Münchner Frauenrechtsschule einen Presse­
dienst aufbauen und sich um eine kontinuierliche 

. 32 Dazu: Lilian Hofmeister, Welt-Tribunal gegen die Verlet­
zung von Menschenrechten an Frauen in Wien (14.-
25.6.1993), STREIT 4/93, S. 166 ff. 
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Berichterstattung über die Rechte von Frauen in 
Zeitungen, Rundfunk etc. bemühen und Broschüren 
und Merkblätter zu allen für Frauen wichtigen 
Rechcsgebieten herausgeben. 

Die Frauenrechtsschule bietet in Zusammenar­
beit mit Juristinnen aus verschiedenen Fachgebieten 
für Mitarbeiterinnen von sozialen Organisationen 
regelmäßig ein Fortbildungsprogramm an. 

Ferner wird die Münchner Frauenrechtsschule 
sozial- und rechtspolicische Initiativen ergreifen und 
unterstützen und Rechtsaufklärungsprogramme in 
Kooperation mit Projekten und Behörden durchfuh­
ren. 

Eine Einzelberatung von Frauen wird nicht 
durchgeführt. 

Broschüren und Merkblätter können gegen Ko­
stenerstattung plus beigefügtem Freiumschlag bei der 
Münchner Frauenrechtsschule angefordert werden. 

RAin Jutta Barding, München 

Urteil mit Anmerkung 
EuGH, Art. 6 der Richtlinie 76/207/EWG 
Gleichbehandlung: Inhalt und Umfang 
des Schadensersatzanspruches bei Diskri­
minierungen aufgrund des Geschlechts 
(Marshall II) 
1. Artikel 6 der Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 
9. Februar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hin­
sichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufibil­
dung und zum beruflichen Aufitieg sowie in Bezug auf 
die Arbeitsbedingungen ist so auszulegen, daß er es nicht 
zuläßt, da.ß der Ersatz des einer Person durch eine 
diskriminierende Entlassung entstandenen Schadens 
durch eine im voraus festgelegte Obergrenze und da­
durch begrenzt wird, daß keine Zinsen zum Ausgleich 
des Verlusts gewährt werden, der dem Inhaber des Ent­
schädigungsanspruchs durch den Zeitablauf bis zur tat­
sächlichen Zahlung des ihm zuerkan;ten Kapitalbetrags 
entsteht. 
2. Eine durch eine diskriminierende Entlassung be­
schwerte Person kann sich gegenüber einer als Arbeitge­
ber handelnden staatlichen Behörde auf Artikel 6 der 
Richtlinie berufen, um sich der Anwendung einer natio­
nalen Rechtsvorschrift zu widersetzen, mit der Ober­
grenzen far den Betrag festgelegt werden, der als Ent­
schädigung gewährt werden kann. 
EuGH, Ure. v. 2.8.1993, Rs. C-271/91 

Aus den Gründen: 
Dieses Verfahren ist die unmittelbare Forrserzung der 

Rechtssache 152/84, in der der Gerichtshof mit Urteil vom 26 . 
Februar 1986 entschieden hat, daß Artikel 5 Absarz I der Richt­
linie dahin auszulegen ist, daß eine allgemeine Entlassungspolitik, 
wonach eine Frau nur aus dem Grund entlassen wird, weil sie das 
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